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Anlage 2: 

zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
„Bildungswissenschaften des Primar- und Elementar-

bereichs“ der Universität Bremen

Vom 21. Juni 2011

Regelungen für den Bereich Erziehungswissenschaft 
inkl. der fachdidaktischen Anteile, beschlossen vom 
Fachbereichsrat des Fachbereichs 12 (Erziehungs- und 
Bildungswissenschaften) am 21. Juni 2011

§ 1

Studienumfang, Regelstudienzeit und Abschlussgrad

 Studienumfang, Regelstudienzeit und Abschlussgrad 
werden in der Prüfungsordnung „Bildungswissen-
schaften des Primar- und Elementarbereichs“ gere-
gelt. 

§ 2

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte

 (1) Lehrveranstaltungen im Pflichtbereich werden 
in deutscher Sprache gehalten. Lehrveranstaltungen 
im Wahlpflicht- oder Wahlbereich können in deutscher 
oder englischer Sprache gehalten werden. 

 (2) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
des Allgemeinen Teils der Bachelorprüfungsordnun-
gen der Universität Bremen (AT BPO) durchgeführt. 

§ 3

Prüfungen

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß § 8 ff. 
AT BPO durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann 
im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines Prüfers 
weitere Prüfungsformen zulassen. 

 (2) Das Kompensationsprinzip wird nicht angewen-
det.

§ 4

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erfolgt gemäß den Regelungen der Prüfungs-
ordnung. 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dule.

§ 6

Modul Bachelorarbeit

 (1) Das Modul Bachelorarbeit im Umfang von 12 CP 
umfasst die Bachelorarbeit und das Begleitseminar. 
Das Modul schließt mit der Bachelorarbeit ab. Für die 
Zulassung zur Bachelorarbeit in den Erziehungswis-
senschaften ist der Erwerb von mindestens 27 CP 
nachzuweisen. 

 (2) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit be-
trägt 12 Wochen. Auf begründeten Antrag an den Prü-
fungsausschuss kann die Bearbeitungszeit für die Ba-
chelorarbeit einmal um maximal 2 Wochen verlängert 
werden. 

§ 7

Gesamtnote des Studienfaches

 Die Gesamtnote für das Studienfach wird aus den 
mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Module 
gebildet, in denen benotete Prüfungen abgelegt wer-
den. 

§ 8

Schwerpunkt Elementarpädagogik

 Für den Schwerpunkt Elementarpädagogik sind die 
Module EW-L E1, EW-L E2, EW-L E3, EW-L E4 ver-
pflichtend sowie EW-L E Bachelor (falls die BA-Arbeit 
in den Erziehungswissenschaften geschrieben wird). 

§ 9

Geltungsbereich und Inkrafttreten

 Diese fachspezifische Anlage 2 – Erziehungswissen-
schaft zur Prüfungsordnung „Bildungswissenschaften 
des Primar- und Elementarbereichs“ tritt nach der Ge-
nehmigung der Prüfungsordnung durch den Rektor 
am 1. Oktober 2011 in Kraft und gilt für alle Studieren-
den, die ab dem Wintersemester 2011/12 erstmals im 
Bachelorstudiengang „Bildungswissenschaften des 
Primar- und Elementarbereichs“ an der Universität 
Bremen immatrikuliert wurden. Sie wird im Amtsblatt 
der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht.
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